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Einleitung

Das Arbeitsverhältnis ist eine Rechtsbeziehung, die durch verschiedene 
Rechtsquellen unterschiedlicher Herkunft und Wirkungskraft geprägt wird. 
Wie die gesamte nationale Rechtsordnung wird seine gesetzliche Ausgestal-
tung durch die abstrakten Wertungen der Verfassung zumindest beeinflusst 
und durch das Unionsrecht in Teilen konkret vorgegeben1. Unmittelbar wirken 
diese Rechtsquellen nicht auf das Arbeitsverhältnis ein, sondern dieses wird 
als Privatrechtsbeziehung2 idealtypisch vor allem durch den Arbeitsvertrag 
bestimmt. Am Anfang des modernen Arbeitsrechts entsprach dies auch den 
gesellschaftlichen Vorstellungen, soweit sie Einfluss auf die Rechtsordnung 
hatten,3 aber parallel zu anderen Entwicklungen, wie der zunehmenden De-
mokratisierung der Gesellschaft, wandelte sich die Vorstellung von der Funk-
tion des Vertragsrechts. Dies hatte auch Einfluss auf die Arbeitsvertragsbezie-
hung, die zunehmend durch zwingende Vorgaben bestimmt wurde, wobei es 
anfänglich vor allem kollektive Rechtsquellen waren, durch die die veränder-
ten gesellschaftlichen Vorstellungen auf das Arbeitsverhältnis einwirkten. 

Gemeinsam mit der zunehmenden Anerkennung der veränderten Vorstel-
lungen in verfassungsrechtlichen Rechtsquellen  – die sich in den vier deut-
schen Verfassungen von 1848/49 bis 1949 nicht linear vollzog,4 sodass die 
Abfolgen der Entwicklungen sich nicht unmittelbar spiegeln5  – stieg aber 
auch der Einfluss normativer Rechtsquellen auf das Arbeitsverhältnis an.6 Als 
Treiber der Entwicklung fungierten dabei nicht nur die veränderten Wertvor-

1  Biltgen, RdA 2024, 257, 260; zur Entwicklung, Kamanabrou/ArbR, Rn. 488; 
Rolfs, Gutachten B zum 74. DJT, S. 70 ff., auch zu anstehenden Umsetzungspflichten.

2  Statt aller Boemke, NZA 1993, 532, 534; MüHdB-ArbR/Richardi, § 1 Rn. 16.
3  Vgl. auch zu den Gründen Keßler, FS Berding, 35, 43 sowie Stöhr, RdA 2014, 

307, 311. 
4  Zur Entwicklung in einzelnen Zeitabschnitten, Isensee/Kirchhof/HdB-StaatsR/

Grawert, § 6 Rn. 54 ff.; Isensee/Kirchhof/HdB-StaatsR/Huber, § 4 Rn. 37 ff.; Isensee/
Kirchhof/HdB-StaatsR/Pauly, § 3 Rn. 47 ff.; Enders, Freiheit und Repräsentation, 
S. 11 ff.; Isensee/Kirchhof/HdB-StaatsR/Schneider, § 5  Rn. 32 ff.; Isensee/Kirchhof/
HdB-StaatsR/Wahl, § 2 Rn. 60 ff. 

5  Ein formaler Bruch war mit der Reichsverfassung von 1871 verbunden, vgl. Isen-
see/Kirchhof/HdB-StaatsR/Huber, § 4 Rn. 37; die nationalsozialistische Herrschaft 
führte zu umfangreichen materiellen Grundrechtsbeschränkungen, Isensee/Kirchhof/
HdB-StaatsR/Grawert, § 6 Rn. 55. 

6  Ausführlich dazu Teil 1 § 2.
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stellungen, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung7 und nicht zuletzt 
wurde die Lösung der Sozialen Frage auch als Mittel zur Stabilisierung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse verstanden.8 Ferner wirken die veränderten 
Wertvorstellungen nunmehr nicht nur als geistige Grundlage des Arbeits-
rechts, sondern deren verfassungsrechtliche Kondensate  – und insbesondere 
die Grundrechte  – beinhalten Maßstäbe für die Ausgestaltung des Arbeits-
rechts.9 Gleiches gilt für das Unionsrecht,10 das unter anderem als Handlungs-
pflichten des Gesetzgebers auf das nationale Recht einwirkt.11

Nichtsdestotrotz steht die arbeitsrechtliche Beziehung auf einer vertragli-
chen Grundlage und ist mithin Ausdruck der freiheitlichen Gestaltungsmacht, 
deren Anerkennung zentraler Teil  der gesellschaftlichen Ordnung ist12. Es 
besteht auch ein Bedürfnis, das Arbeitsvertragsverhältnis unter Berücksichti-
gung der Besonderheiten der geschuldeten Tätigkeit, der betroffenen Branche, 
des jeweiligen Betriebs oder der Person des einzelnen Arbeitnehmers zu ge-
stalten und dabei von den generalisierenden normativen Vorgaben abzuwei-
chen. Beispielsweise kann die Vielzahl unterschiedlich ausgestalteter Arbeits-
verhältnisse den Arbeitgeber dazu bewegen, die Gestaltung einzelner Ansprü-
che von den individuellen Verhältnissen des Arbeitnehmers zu lösen und 
stattdessen Pauschalierungs- oder andere Vereinfachungsregelungen zu ver-
einbaren. Die Konfliktlage, die dabei zwischen den normativen Vorgaben und 
der vertraglichen Gestaltung entstehen kann, wird durch verschiedene Prinzi-
pien reguliert, die zur Abgrenzung der Gestaltungsspielräume herangezogen 
werden. 

Eine dieser Begrenzungen bestimmt das Günstigkeitsprinzip, das abwei-
chenden vertraglichen Regelungen entgegensteht, wenn sie zuungunsten bzw. 
nicht zugunsten des Arbeitnehmers von den normativen Vorgaben abwei-
chen.13 Die Geltung dieses Prinzips wird durch den Gesetzgeber insbesondere 
in § 4 Abs. 3 Alt. 2 TVG für das Verhältnis von abweichenden Abmachungen 
zu tarifvertraglichen Normen angeordnet und für das kollektive Arbeitsrecht 
wurden die Grundlagen und die Wirkung des Günstigkeitsprinzips bereits 
vielfach betrachtet, wobei im Verlauf der Zeit14 die betriebliche Mitbestim-

7  Höpfner, NZA 2024, 1081, 1083; Rüthers, FS Schlemmer, 83, 84.
8  Vgl. MüHdB-ArbR/Richardi, § 2 Rn. 5 ff. u. Rn. 9.
9  Vgl. Teil 2 § 8 Abschnitt B.
10  Auch für die grundlegende Betrachtung dispositiven Rechts, Cziupka, Dispositi-

ves Vertragsrecht, S. 6 f.
11  Vgl. Teil 2 § 8 Abschnitt C.
12  Statt aller DHS-GG/Di Fabio, GG Art. 2 Rn. 101 ff.
13  Vgl. nur MüHdB-ArbR/Fischinger, § 5 Rn. 10; Schaub/ArbR-HdB/Link, § 2 

Rn. 4.
14  Zur TVVO, Balz, Grenzen der Unabdingbarkeit (1928); Herschel, NZfA 1924, 

Sp. 339 ff.; Kaskel, NZfA 1924, Sp. 129 ff.; Kronenberg, Ausnahmen der Unabding-
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mung und die Freiheitsrechte der Arbeitnehmer verstärkt in den Blick gerie-
ten.15 Ferner wurden in diesem Kontext zuletzt vermehrt die besonderen tarif-
vertraglichen Abweichungskompetenzen betrachtet16 und insgesamt wird es 
zu Recht als ein „Klassiker des kollektiven Arbeitsrechts“17 bezeichnet. 

Die Geltung des Günstigkeitsprinzips ist jedoch nicht auf kollektive Rege-
lungen beschränkt, sondern es wird als allgemeiner Grundsatz angesehen, der 
auch gegenüber anderen normativen Regelungen Geltung beansprucht.18 
Dementsprechend wird auch die einseitig zwingende Wirkung der Bestim-
mungen des gesetzlichen Arbeitsvertragsrechts19 überwiegend als spezielle 
Ausprägung des Günstigkeitsprinzips eingeordnet20 und nur einzelne Stim-
men erkennen darin ein besonderes Abweichungsverbot21. Aufgrund der Viel-
zahl der Kodifikationen ist es daher in Kernbereichen der Arbeitsvertragsge-
staltung beachtlich und es soll auch ohne eine ausdrückliche Anordnung des 
Gesetzgebers Geltung beanspruchen können,22 woraus sich das Potential für 

barkeit (1929); Molitor, NZfA 1924, Sp. 321 ff.; A. Schmidt, Grenzen der Unabding-
barkeit (1929); Vanselow, NZfA 1924, Sp. 331 ff. Zum AOG, Büker, Ausnahmen der 
Unabdingbarkeit (1934); Probst, Günstigkeitsprinzip (1937). 

15  Vgl. Belling, Günstigkeitsprinzip (1984); Burkiczak, Deregulierung (2006); 
Courth, Günstigkeitsprinzip (1969); Federlin, Kollektiver Günstigkeitsvergleich 
(1993); Firnhaber, Günstigkeitsprinzip (1951); Hilgenstock, Günstigkeitsvergleich 
(2007); Krauss, Günstigkeitsprinzip und Autonomie (1995); Papritz, Günstigkeitsprin-
zip (1976); T. B. Schmidt, Günstigkeitsprinzip (1994); Schorn, Günstigkeitsprinzip 
neuer Art (2006); Schulze, Günstigkeitsprinzip (1985); Wlotzke, Günstigkeitsprinzip 
(1957); Yurtsev, Günstigkeitsprinzip (1996). Dazu auch Mosing, Günstigkeitsprinzip 
(2018), für die österreichische Rechtsordnung. 

16  Bereits Käppler, Tarifdispositives Richterrecht (1977); ferner Seiwerth, Gestal-
tungsfreiheit in Tarifverträgen (2017) sowie Ulber, Tarifdispositives Gesetzesrecht 
(2010).

17  Höfling/Burkiczak, NJW 2005, 469.
18  Vgl. NK-GArbR/Düwell, BUrlG § 13 Rn. 14; MüHdB-ArbR/Fischinger, § 5 

Rn. 10; ErfK/Franzen, TVG § 4 Rn. 31; ErfK/Gallner, BUrlG § 13 Rn. 4; ArbR 
A – Z/U. Koch, Günstigkeitsprinzip.

19  Zum Begriff MüHdB-ArbR/Fischinger, § 4 Rn. 8 f.
20  Vor allem NK-GArbR/Düwell, BUrlG § 13 Rn. 14, der in § 13 Abs. 1 S. 3 BUrlG 

eine spezielle Ausformung des § 4 Abs. 3 Alt. 2 TVG sieht; ebenso für das Urlaubs-
recht, Romatka, Unabdingbarkeit im Urlaubsrecht, S. 30 f. Vgl. auch BeckOK-ArbR/
Besgen, NachwG § 6 Rn. 1; ErfK/Gallner, BUrlG § 13 Rn. 4; Höfer/BetrAVG/Höfer, I 
BetrAVG § 19 Rn. 10; BeckOK-ArbR/Lampe, BUrlG § 13 Rn. 5; MüKo-BGB/Mar-
tiny, Rom I-VO Art. 6 Rn. 74; BeckOK-ArbR/Ricken, EntgFG § 12 Rn. 15. 

21  Wiedemann/TVG/Bayreuther, § 4 Rn. 321, lehnt den Begriff im Gesetzesrecht 
ab und sieht ein Dispositionsprinzip; ähnlich BeckOGK/Maties, § 611a BGB Rn. 222; 
Wohlgemuth/Pepping/BBiG/Pepping, BBiG § 25 Rn. 6 Fn. 14 spricht von einem Un-
günstigkeitsverbot.

22  Zum einseitig zwingenden Charakter der Normen des Arbeitsvertragsrechts, 
MüHdB-ArbR/Fischinger, § 5 Rn. 10; Schaub/ArbR-HdB/Link, § 2 Rn. 4; Löwisch/



34	 Einleitung

eine nahezu unbegrenzte Geltung des Günstigkeitsprinzips im Arbeitsrecht 
ergibt. Die Literatur sieht darin überwiegend auch ein das gesamte Rechtsge-
biet prägendes Prinzip, das arbeitsrechtlichen Rechtsquellen grundsätzlich 
eine einseitig zwingende Natur verleihe, weshalb diese Verbesserungen durch 
rangniedere Normen oder vertragliche Vereinbarungen nicht entgegenstün-
den.23

Trotz dieser Bedeutung erfolgte bisher keine übergreifende Betrachtung der 
verschiedenen Kodifikationen des Günstigkeitsprinzips24 im nationalen Ar-
beitsvertragsrecht.25 Inwieweit die Regelungen auf eine einheitliche Grund-
lage zurückzuführen sind und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
sich daraus in Bezug auf die Wirkung und die Grenzen des Prinzips ergeben 
können, ist daher speziell für diese Vorschriften nicht gänzlich ausgeleuchtet. 
Die ersten Teile der Arbeit widmen sich dieser Frage und werden nach einer 
Betrachtung der Historie, der Funktion und der Grenzen des Prinzips (Teil 1) 
dessen Geltungsgrund hinterfragen (Teil  2). Davon ausgehend werden der 
Begriff der Günstigkeit und seine Grenze beschrieben sowie die Kriterien zur 
Überprüfung der Günstigkeit im Rahmen des Günstigkeitsvergleichs definiert 
(Teil 3). 

Der vierte Teil nimmt vertragliche Vereinbarungen in den Blick, die bei der 
Anwendung des Günstigkeitsprinzips nicht einheitlich als wirksam oder un-
wirksam angesehen und die insoweit in einen Grenzbereich der Günstigkeit 
eingeordnet werden. Dazu zählen neben den in der Literatur bereits erörterten 
neutralen und ambivalenten Regelungen auch günstigkeitsvariable Vereinba-
rungen, die von den ambivalenten Vereinbarungen abzugrenzen sind. Das 

Rieble, TVG § 1 Rn. 1050; im Ergebnis auch BeckOGK/Maties, § 611a BGB Rn. 219 
u. Rn. 222. 

23  Grundlegend für die Rechtsprechung, BAG v. 16. 09. 1986 – GS 1/82, BAGE 53, 
42 [unter C. II. 3. a)]. Aus der Literatur, Däubler, AuR 1987, 349, 352; MüHdB-ArbR/
Klumpp, § 253 Rn. 2; Küttner/Personalbuch/Kreitner, Günstigkeitsprinzip Rn. 1; 
T. B. Schmidt, Günstigkeitsprinzip, S. 112 sieht ein verfassungsrechtliches Struktur-
prinzip des kollektiven Arbeitsrechts; Däubler/TVG/Ulber, Einl. Rn. 667; Wensing/
Hesse, NZA 2009, 1309, 1312, sehen eine im gesamten Arbeitsrecht geltende Kollisi-
onsregel; Wiedemann, FS Wißmann, 185, 200, verneint nur wegen § 77 Abs. 3 BetrVG 
ein Rechtsprinzip. 

24  In dem Zusammenhang wurde in jüngerer Zeit aber verstärkt das dispositive 
Recht betrachtet, Cziupka, Dispositives Vertragsrecht (2010); Kähler, Abdingbares 
Recht (2012); Möslein, Dispositives Recht (2011); Tobisch, Dispositives Recht (2021). 
Vgl. auch Bechtold, Zwingendes Vertragsrecht (2010). Zum Verzicht, Simon, Verzicht 
(2007). Für das Urlaubsrecht, Romatka, Unabdingbarkeit im Urlaubsrecht (1966). Für 
einzelne Normen, Versteyl, Obergrenze (2005). 

25  Im Gegensatz dazu Mosing, Günstigkeitsprinzip (2018) für das Arbeitsrecht Ös-
terreichs; Nobbe, Günstigkeitsprinzip im Verbrauchervertragsrecht (2007) abseits des 
Arbeitsrechts.
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Günstigkeitsprinzip wird für diese Regelungen nicht einheitlich angewendet, 
was insbesondere in einer Entscheidung des BAG aus dem Jahr 201726 deut-
lich wird. Der 5. Senat entschied, dass § 12 EntgFG allein strukturellen 
Schlechterstellungen entgegenstehe und in seinem Anwendungsbereich auch 
ambivalente und neutrale Regelungen vereinbart werden können.27 Das Ge-
richt hat seine Entscheidung zwar auf tarifvertragliche Abweichungen be-
schränkt28 und dazu spezielle Ausführungen gemacht,29 jedoch spiegeln sich 
diese Ausführungen nicht in der gesetzlichen Vorschrift30 und bei früheren 
Entscheidungen folgte auf die Annahme einer tarifvertraglichen Abwei-
chungskompetenz ebenfalls die Übertragung auf arbeitsvertragliche Regelun-
gen.31 In der Literatur ist im Rahmen der Rezeption des Urteils auch nicht 
immer eine Unterscheidung ersichtlich32 und es wird auch ausdrücklich von 
einer Übertragbarkeit ausgegangen33. 

Die Arbeit stellt diese Entscheidung des BAG nicht in den Fokus, nutzt sie 
aber als Ausgangs- und Bezugspunkt der Untersuchung des gesetzlichen 
Günstigkeitsprinzips im Verhältnis zu arbeitsvertraglichen Regelungen. Diese 
wird in Teil 5 vertieft, indem die einzelnen Kodifikationen des Gesetzesrechts 
in den Blick genommen und das erarbeitete Verständnis durch die Auslegung 
der Normen und im Rahmen des konkreten Kontexts überprüft wird. Trotz des 
abweichenden Fokus der Arbeit enthält die Betrachtung des § 12 EntgFG 
damit auch eine Bewertung der Entscheidung des BAG. Darüber hinaus wer-
den die weiteren ausdrücklichen Anordnungen des Günstigkeitsprinzips im 
Arbeitsvertragsrecht in § 13 Abs. 1 BUrlG, § 8  PflegeZG, § 22 TzBfG, 
§ 6  NachwG, § 19 Abs. 3  BetrAVG und § 31 AGG betrachtet. Ferner wird 
auch die Regelung des § 25 BBiG für das Ausbildungsvertragsverhältnis mit 
in die Betrachtung einbezogen. 

In einem abschließenden Teil werden die Ergebnisse zusammengeführt und 
dargestellt, welche Erkenntnisse sich für die Anwendung des Günstigkeits-
prinzips innerhalb des Arbeitsrechts abseits ausdrücklicher Kodifikationen 

26  BAG v. 06. 12. 2017 – 5 AZR 118/17, BAGE 161, 132. 
27  Im Ergebnis schon BAG v. 07. 05. 2003 – 5 AZR 256/02, AP TVG § 1 Tarifver-

träge: Deutsche Bahn Nr. 13 [unter II. 4. b)]; ebenfalls LAG v. Hessen v. 24. 11. 2016 – 
5 Sa 590/16, BeckRS 2016, 117271 Rn. 16 ff.; a. A. aus der Rechtsprechung ArbG 
Frankfurt a. M. v. 23. 02. 2016 – 4 Ca 7036/15, BeckRS 2016, 117272 Rn. 11 f.

28  BAG v. 06. 12. 2017 – 5 AZR 118/17, BAGE 161, 132 [1. Ls.]. 
29  BAG v. 06. 12. 2017 – 5 AZR 118/17, BAGE 161, 132 Rn. 35.
30  Dazu Teil 5 § 17 Abschnitt C. I. 3. a). 
31  Zum BeschFG 1985, BAG v. 24. 02. 1988 – 7 AZR 454/87, AP BeschFG 1985 

§ 1 Nr. 3 [unter I. 2.].
32  Schaub/ArbR-HdB/Linck, § 98 Rn. 149 u. § 103 Rn. 23. Anders aber Ahnefeld, 

ArbRAktuell 2023, 375, 377; MüAnwHdB-ArbR/Glaser, § 24 Rn. 159.
33  Zaumseil, BB 2018, 1527, 1531.
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ableiten lassen. Ferner werden sich auch Rückschlüsse auf die Möglichkeiten 
des Gesetzgebers zur Ausgestaltung des Prinzips sowie für seine Geltung ge-
genüber kollektiven Regelungen ergeben. Etwaige Unterschiede können an-
gesichts des abweichenden Schwerpunkts der Arbeit aber nicht abschließend 
untersucht werden, denn ohne die genaue Betrachtung der Grundlagen der 
kollektiven Normsetzungsmacht lassen sich diese Regelungen nicht mit der 
notwendigen Tiefe untersuchen. Ebenso können zwar Parallelen und Bezüge 
zum kollektivrechtlichen Günstigkeitsprinzip aufgezeigt und im Rahmen der 
Untersuchung kann auf die Heranziehung der Literatur zum kollektivrechtli-
chen Günstigkeitsprinzip nicht verzichtet werden, aber der Untersuchungsge-
genstand ist trotz dessen davon zu unterscheiden und auf das gesetzliche 
Günstigkeitsprinzip beschränkt. Um die fraglichen Vereinbarungen im Licht 
des Günstigkeitsprinzips betrachten zu können, müssen ferner die weiteren 
Anforderungen an die Gestaltung von Arbeitsverträgen und insbesondere die 
Vorgaben der §§ 305 ff. BGB ausgeblendet werden34.

Ziel dieser Betrachtungen ist es, den Grenzbereich der Günstigkeit im Ar-
beitsvertragsrecht auszuleuchten. Im Ergebnis soll insbesondere festgestellt 
werden, welcher Abweichungsspielraum mit dem Günstigkeitsbegriff im All-
gemeinen sowie in speziellen Zweifelsfällen verbunden ist. Gleichzeitig wer-
den die oben beschriebenen theoretischen Unklarheiten adressiert und die 
Geltungsgrundlagen des gesetzlichen Günstigkeitsprinzips normübergreifend 
betrachtet. Gerade die Betrachtung der uneindeutigen Vereinbarungen ver-
spricht dabei Erkenntnisse und die weitere Differenzierung dieser Regelungen 
verspricht ein besseres Verständnis ihrer Wirkungsweise. Ihre Behandlung 
wird so auf eine breitere theoretische Grundlage gestellt, wodurch die Rechts-
sicherheit bei der Abweichung von normativen Vorgaben insgesamt verbessert 
wird. Sofern dies möglich ist, wird dabei auch eine einheitliche Dogmatik des 
gesetzlichen Günstigkeitsprinzips entwickelt.

34  Dazu im Zusammenhang mit Pauschalierungsregelungen, Schaub/ArbR-HdB/
Linck, § 103 Rn. 23.


